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• Gesetzliche Grundlagen  

• Ständige Impfkommission (STIKO)
– Die Impfempfehlungen
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Gesetzliche Grundlagen 
• Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz 89/391/EWG

• Arbeitsschutzgesetz (1996)
– Gefährdungsanalyse §§ 5, 6 ArbSchG

• Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit (7. EinzelRL zu 89/391/EWG) 90/679/EWG

• BioStoffV (1999)
– Gefährdungsanalyse §§ 5 bis 8 BioStoffV

• TRBA Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe
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Was sind biologische Arbeitsstoffe?

• Biologische Arbeitsstoffe sind
– Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze u. GVO)
– Zellkulturen
– humanpathogene Endoparasiten

• Erreger v. transmissiblen spongioformen Enzephalopathien

• die beim Menschen
• Infektionen
• Sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können
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Allgemeine Hygienemaßnahmen, Schutzausrüstungen

• Die Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage

– für die erforderlichen Hygienemaßnahmen zur Desinfektion und   
Dekontamination 

– Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung einschließlich 
geeigneter Schutzkleidung

– dass an Arbeitsplätzen, wo die Gefahr einer Kontamination durch 
biologische Arbeitsstoffe besteht, keine Nahrungs- und 
Genussmittel eingenommen werden dürfen
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Unterrichtung und arbeitsmedizinische Vorsorge
• Die Gefährdungsanalyse ist die Grundlage

– für die Erstellung der Betriebsanweisung, anhand der die 
Beschäftigten über auftretende Gefahren und Schutzmaßnahmen 
unterwiesen werden

• Die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln sowie  
Anweisungen über das Verhalten bei Unfällen und Betriebsstörungen 
und zur Ersten Hilfe sind in ihr festzulegen

• Neu seit 23.12.2004  Alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit 
biologischen Arbeitsstoffen durchführen, sollen eine allgemeine
arbeitsmedizinische Beratung erhalten

• Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind verpflichtend bei 
Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und in größerem Umfang zu 
Kontakt mit Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen oder - gewebe
kommen kann
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TRBA 250
Die Technische Regel Biologische Arbeitsstoffe 250 gilt für Apotheken:

Anwendungsbereiche
1.6

Diese TRBA findet außerdem Anwendung auf Tätigkeiten mit humanen 
und tierischen Körperflüssigkeiten, -ausscheidungen und -gewebe, 
insbesondere in Arztpraxen - ausgenommen Praxen der 
Laboratoriumsmedizin - oder Apotheken.
Diese Tätigkeiten sind z. B. Bestimmung der Blutsenkung oder 
Urintests…
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TRBA 250 Schutzmaßnahmen 

4.1 Allgemeine Anforderungen
Um einer möglichen Gefährdung entgegenzuwirken, hat der 
Arbeitgeber die erforderlichen technischen, baulichen, 
organisatorischen und hygienischen Schutzmaßnahmen zu 
veranlassen. Zusätzlich kann auch der Einsatz von persönlichen 
Schutzausrüstungen erforderlich sein.

• Sichere Instrumente, sichere Abwurfbehälter
• Handschuhe, Hygieneplan
• Arbeitsmedizinische Beratung, Schutzimpfung 
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STIKO

Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) 
gibt gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen und zur 
Durchführung anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe 
übertragbarer Krankheiten beim Menschen.

Die STIKO wurde im Jahr 1972 beim damaligen 
Bundesgesundheitsamt eingerichtet. Aufgrund der Bedeutung ihrer 
Impfempfehlungen wurde sie mit dem Infektionsschutzgesetz im Jahr 
2001 gesetzlich verankert.
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Wie werden die Impfungen in den Impfempfehlungen der STIKO eingeteilt?

Die STIKO teilt die empfohlenen Schutzimpfungen hinsichtlich ihrer 
epidemiologischen Bedeutung unterschiedlich ein. Aus diesen 
unterschiedlichen Einteilungen ergeben sich in der Regel auch 
unterschiedliche Kostenübernahmeregeln.
S = Standardimpfungen mit allgemeiner Anwendung (Impfungen des 
Impfkalenders)
A = Auffrischungsimpfungen
I = Indikationsimpfungen für Risikogruppen bei individuell (nicht beruflich) 
erhöhtem Expositions-, Erkrankungs- oder Komplikationsrisiko sowie auch 
zum Schutz Dritter.
B = Impfung auf Grund eines erhöhten beruflichen Risikos, z.B. nach 
Gefährdungsbeurteilung entsprechend der Biostoffverordnung und dem 
G 42 und aus hygienischer Indikation
R = Impfung aus Grund von Reisen
P = postexpositionelle Prophylaxe/Riegelungsimpfungen bzw. andere 
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe (Immunglobulingabe oder 
Chemoprophylaxe) bei Kontaktpersonen in Familie und Gesellschaft.
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Diphtherie
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Pertussis
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Poliomyelitis
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Tetanus
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Influenza
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Influenza
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Hepatitis B
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Hepatitis B
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Hepatitis B

• Vorkommen
ca. 50.000 Neuinfektionen/Jahr in Deutschland,  
HBs-AG-Träger ca. 0,5 % der dt. Bevölkerung

• Übertragung
sexuell (50%), Blut, Blutprodukte, (iv-Drogenabhängige 20%), Geburt

• Symptome
Grippal, Appetit↓, Gelbsucht, Leberwerte↑↑, Juckreiz

• Verlauf
asymptomatisch bei 65%, chronischer Verlauf in 5-10 %, → ggf.
Leberzirrhose, Leberkrebs

• Prophylaxe
Impfung
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Hepatitis B Verbreitung
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Hepatitis A
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Hepatitis A

• Vorkommen
ca. 10.000 - 20.000 Neuerkrankungen/Jahr in Deutschland

• Übertragung
fäkal-oral, (Nahrung, Wasser in Ländern mit niedrigem 
Hygienestandard, hier bei Kontakt mit Fäkalien)

• Symptome
Grippal, Appetit↓,Müdigkeit, Gelbsucht, Leberwerte↑, Juckreiz

• Verlauf
kein chronischer Verlauf, lebenslanger Schutz

• Prophylaxe
Impfung
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Hepatitis A Verbreitung
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Hepatitis C

• Vorkommen
Ca. 450.000 infizierte Deutsche, ~ 0,5 % der Bevölkerung

• Übertragung
Blut, Blutprodukte,iv-Drogen (50%), sexuell (3%), Geburt (5%)

• Symptome
Grippal, Appetit↓, selten Gelbsucht, Leberwerte↑↑, Juckreiz

• Verlauf
ohne Symptome bei ca 75 %, bei 60-85% der Fälle chronischer Verlauf
(Zirrhose, Leberversagen, Leberkrebs)

• Prophylaxe
keine Impfung vorhanden
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Hepatitis C Verbreitung
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HIV

• Vorkommen
43.000 infizierte Deutsche, 2.000 neu/Jahr

• Übertragung
sexuell (75%), Blut, Blutprodukte, iv-Drogen(15%), Geburt 

• Symptome
akut grippeartig mit Lymphknotenschwellung, 
später neurologische und Infektionserkrankungen, Tumore 

• Verlauf
sehr unterschiedlich

• Prophylaxe
keine Impfung vorhanden
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HIV Verbreitung
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Infektionsrisiko nach Nadelstichverletzungen

• Hep B              30% (7,0 – 30%)

• Hep C                  2 – 3 %

• HIV                    0,3 – 0,5 %
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Schutzimpfungen – 20 Einwände und Antworten des Robert 
Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts

Die Zahl der Impfungen steigt – aber werden wir deshalb gesünder? 
Die Frage ist immer wieder diskutiert worden, keineswegs erst in den 
letzten Jahren. Als die Pockenschutzimpfung für Kinder durch das
Reichsimpfgesetz 1874 verpflichtend eingeführt wurde, überschlug
sich die Debatte, und Kritiker begründeten Zeitschriften wie "Der 
Impfgegner", um ihren Argumenten Gehör zu verschaffen.
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• Ihre Fragen...
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